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Nachfrage zum Stellenplanentwurf 2023, lfd. Nr. 375, 377 

Stellenausstattung im Feuerwehramt für Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen  

 

Nachfrage: 

Ist die Stellenbemessung für Fahrlehrer und Fahrlehrinnen im Feuerwehramt aus-
kömmlich? 
 
 
Antwort Feuerwehramt 

 Die Stellenanzahl von insgesamt 4 VZÄ (ab 2023) ist auskömmlich, sofern keine 

neuen gesetzlichen Anforderungen hinzukommen. 

 Bei der Bemessung der Stellen sind nicht nur die Ausbildungstätigkeiten im Bereich 

der Feuerwehr berücksichtigt worden, sondern die Fahrlehrer und Fahrlehrinnen 

übernehmen auch Ausbildungstätigkeiten im Bereich des Umweltbetriebes z.B. im 

Bereich der vorgeschriebenen Berufskraftfahrerqualifikation (Aus- und Fortbil-

dung).  

Von den dann bei der Feuerwehr vorhandenen 4 Stellen in der Fahrschule sind 1,5 

Stellen für die Durchführung der Aufgaben beim UWB vorgesehen und somit über 

den UWB refinanziert.  

 

 


